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Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

  

Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84.2 – Operative Archäologie 

Seitens der archäologischen Denkmal-
pflege bestehen keine Bedenken gegen die 
geplanten Maßnahmen. 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
sind, soweit dies aus den Planunterlagen 
ersichtlich ist, nicht direkt betroffen.  

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 1 

  
 

Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 2 - Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, 
Denkmal- Und Gesundheitswesen 

In unserer Funktion als höhere Raumord-
nungsbehörde nehmen wir folgendermaßen 
Stellung: 
Mit der vorliegenden Planung soll eine be-
darfsgerechte Weiterentwicklung der Ge-
werbeflächen ermöglicht werden, dies ins-
besondere vor dem Hintergrund einer kon-
kreten Anfrage der Firma Krämer, Pferde-
sport. Die Änderung bezieht sich in erster 
Linie auf Ziff. 1.2 der planungsrechtlichen 
Festsetzungen. Danach sind bisher bei-
spielsweise Kioske mit max. 100 m² VK 
bzw. Einzelhandelsnutzung bis max. 200 m² 
VK ausnahmsweise zulässig, letztere im 
Zusammenhang mit Handwerks- bzw. pro-
duzierenden Betrieben. Die neue Regelung 
sieht vor, dass (jegliche) Einzelhandelsbe-
triebe bis max. 800 m² VK ausnahmsweise 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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zulässig sind. Der Änderungsbereich um-
fasst ca. 1,4 ha. 
Als höhere Raumordnungsbehörde waren 
wir bereits frühzeitig in die planerischen 
Überlegungen der Gemeinde involviert, wo-
für wir uns bedanken. Um eine Beeinträch-
tigung der einzelhandelsbezogenen Ziele 
der Raumordnung ausschließen zu können, 
ist Ziff. 1.2 der planungsrechtlichen Festset-
zungen jedoch im Weiteren zu präzisieren: 
 

- Die Regelung zu Kiosken bzw. die 
„Handwerkerregelung“ sollte in ihrer 
bisherigen Form beibehalten wer-
den. 
 

- Lediglich nicht zentrenrelevante Ein-
zelhandelsbetriebe können bis max. 
800m² VK (ausnahmsweise) zuge-
lassen werden, davon max. 10 % 
zentrenrelevante Randsortimente. 
Zentrenrelevante Sortimente bleiben 
abgesehen von der oben genannten 
„Kiosk- bzw. Handwerkerregelung“ 
ausgeschlossen. 
 

- Dem Bebauungsplan ist eine Sorti-
mentsliste beizufügen. 

 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren. 

 
 
Den Anregungen wird entsprochen: 
Die textlichen Festsetzungen werden ent-
sprechend angepasst und hinsichtlich der 
Zulässigkeit zentren- bzw. nicht-zentrenre-
levanter Einzelhandelsbetriebe präzisiert. 
 
Eine Sortimentsliste gem. Einzelhandels-
erlass Baden-Württemberg wird dem Be-
bauungsplan als Anhang beigefügt. 

Präsidium Technik, Logistik, Service der 
Polizei Baden-Württemberg  
Abteilung 3 – Kommunikationstechnik 

 

Die Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-
Württemberg ist u.a. mit der Prüfung des 
BOS-Richtfunknetzes und evtl. zu erwarten-
den Störungen desselben durch Bebauung 
beauftragt. Die Überprüfung der zur Verfü-
gung gestellten Daten hat zum Ergebnis ge-
führt, dass die Interessen des Digitalfunks 
BOS im Vorgang „Erweiterung Industriege-
biet, 1. Änderung“, so wie das Planungsge-
biet in Ihren Unterlagen ausgewiesen ist, 
nicht betroffen sind. 

Kenntnisnahme. 



 - 4 - 

Rückmeldungen  Stellungnahme der Verwaltung 

Regierungspräsidium Karlsruhe – Referat 46 - ÖPNV 

Das Referat 46 -ÖPNV- erhebt keine Ein-
wände gegen die geplante Änderung des 
u.a. Bebauungsplanes 

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen 

Vielen Dank an der Beteiligung zum oben 
genannten Bebauungsplanverfahren. 
Nach eingehender Prüfung haben wir we-
der  
Bedenken noch Anregungen zu den Ände-
rungen, 
die für den Geltungsbereich gemäß dem  
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes 
„Erweiterung GI“ – 1. Änderung vom 
17.01.2022 wirksam werden sollen. 

Kenntnisnahme. 

Regierungspräsidium Freiburg 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit 
für geowissenschaftliche und bergbehördli-
che 
Belange äußert sich das Landesamt für Ge-
ologie, Rohstoffe und Bergbau auf der 
Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner 
regionalen Kenntnisse zum Planungsvorha-
ben. 
 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fach-
gesetzlicher Regelungen, die im Regel-
fall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 

Kenntnisnahme. 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den Plan berühren kön-
nen, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine 
 

Kenntnisnahme. 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren als Träger öffentlicher Be-
lange 

Kenntnisnahme. 
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keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus er-
folgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeo-
logisches Übersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vor-
liegt, liegen die darin getroffenen Aussagen 
im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andern-
falls 
die Übernahme der folgenden geotechni-
schen Hinweise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage 
der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich quartärer Lockerge-
steine (Hochflutsand) mit im Detail nicht be-
kannter Mächtigkeit. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähig-
keit 
des Gründungshorizonts, zum Grundwas-
ser, zur Baugrubensicherung) werden ob-
jektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfoh-
len. 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken 
vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Das Plangebiet liegt am Westrand eines 
nachgewiesenen Rohstoffvorkommens von 
quartär-zeitlichen Kiesen und Sanden des 
Oberrheingrabens (Vorkommensnr. L 7114-
24, 
Bearbeitungsstand 2009). Es ist in der vom 
LGRB landesweit digital erstellten Karte der 
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mineralischen Rohstoffe von Baden-Würt-
temberg 1: 50 000 (KMR 50) dargestellt. Die 
dort 
veröffentlichten oberflächennahen Steine-
Erden-Rohstoffvorkommen werden nach 
landesweit einheitlichen Kriterien abge-
grenzt und bewertet. In der dazugehörigen 
Vorkommensbeschreibung werden die roh-
stoffgeologischen Gegebenheiten erläutert. 
 
Das Rohstoffvorkommen und die dazuge-
hörige Vorkommensbeschreibung können 
über 
den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Karten-
viewer, http://maps.lgrb-
bw.de/?view=lgrb_kmr) 
visualisiert werden [Themen: „Rohstoffgeo-
logie/Karte der mineralischen Rohstoffe 
1: 50 000 (KMR 50)/KMR 50: Rohstoffvor-
kommen“ und „KMR 50: (nutzbare) Kies-
mächtigkeiten im Oberrheingraben“; Visua-
lisierung – und ggf. Ausdruck – der Vorkom-
mensbeschreibung 
durch Nutzung des Info-Buttons beim 
Thema „KMR 50: Rohstoffvorkommen“]. 
Die Geodaten des Themenbereichs Roh-
stoffgeologie können als WMS-Dienst re-
gistrierungs und kostenfrei in die eigene 
GIS-Umgebung eingebunden werden 
(https://produkte.lgrb-bw.de/ ca-
talog/list/?wm_group_id=20000 und 
https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/WMS-
Handout.pdf). 
Ergänzend wird auf die Ausführungen unter 
https://produkte.lgrb-bw.de/informations-
systeme/neuigkeiten und die Hinweise in 
den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 
04/2018 verwiesen  
(https://www.lgrb-bw.de/aktuell/lgrb _nach-
richten/index_html?down-
load_art_down=8). 
 
Es wird außerdem auf folgende Vorgabe 
hingewiesen: Bei den verfahrenspflichtigen 
Bauvorhaben nach § 3 Absatz 4 Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist 
bei 
einer voraussichtlich anfallenden Menge 
von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub 
ein 
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Abfallverwertungskonzept zu erstellen 
(siehe Schreiben des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Wohnen, Baden-Würt-
temberg „Hinweise zur Berücksichtigung 
des § 3 Abs. 4 
LKreiWiG und des § 2 Abs. 3 LBodSchAG 
im baurechtlichen Verfahren“). Darin soll die 
wirtschaftliche Verwendbarkeit von über-
schüssigem Erdaushub für technische Bau-
werke 
oder, ggf. nach Aufbereitung, als minerali-
scher Rohstoff geprüft werden („Erläuterun-
gen 
und Hinweise des UM B.-W. zum Abfallver-
wertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKrei-
WiG“). 
 
Grundwasser 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vor-
gelegter Gutachten oder von Auszügen da-
raus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydro-
geologisches Übersichtsgutachten, Detail-
gutachten oder hydrogeologischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussa-
gen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 
 
Auf die Lage des Planvorhabens in Schutz-
zone IIIB des festgesetzten Wasserschutz-
gebiets 
"Stadt Rastatt, WWK Ottersdorf 102" 
(LUBW-Nr.: 216-102) wird in den Antrags-
unterlagen 
hingewiesen. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbei-
tung des LGRB zu hydrogeologischen The-
men 
statt. 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 
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Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unter-
lagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder 
künstlich geschaffenen Althohlräumen 
(bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betrof-
fen. 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geolo-
gischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Home-
page 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnom-
men werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-
otope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 

Landratsamt Rastatt, Baurecht 

Keine Bedenken Kenntnisnahme. 

Landratsamt Rastatt, Naturschutz 

Die Gemeinde Iffezheim hat die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans „Erweiterung In-
dustriegebiet“ beschlossen. Der Satzungs-
entwurf sieht vor allem die Vergrößerung 
der Verkaufsflächen und eine Änderung der 
örtlichen Bauvorschriften bezüglich Werbe-
anlagen vor. 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde 
ergebt sich aus den Änderungen keine na-
tur- oder artenschutzfachliche oder –

Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Gemeinde nimmt vor dem Sat-
zungsbeschluss mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde Kontakt auf. 
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rechtliche Betroffenheit. Somit bestehen 
keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, 
dass nach unserem aktuellen Kenntnis-
stand nicht alle erforderlichen naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen aus 
dem Bebauungsplanverfahren „Erweite-
rung Industriegebiet“ umgesetzt wurden. 
Mit Schreiben vom 06.08.2019 hat die Ge-
meinde eine räumliche Verlegung der Aus-
gleichsmaßnahme Nr. 8 beantragt. Mit Ant-
wortschreiben vom 09.09.2019 hat die Un-
tere Naturschutzbehörde auf das Erforder-
nis der weiteren Abstimmung und der Mög-
lichkeit eines ergänzenden öffentlich-recht-
lichen Vertrags hingewiesen. Eine entspre-
chende Abstimmung hat jedoch nicht statt-
gefunden, so dass aktuelle davon ausge-
gangen wird, dass die erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen bisher nicht umgesetzt 
wurden. Wir bitten die Vorhabenträgerin 
deshalb zeitnah, vor Satzungsbeschluss mit 
der Unteren Naturschutzbehörde Kontakt 
aufzunehmen 

Landratsamt Rastatt, Umweltamt 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht be-
stehen keine Einwendungen 
 

Kenntnisnahme. 

Landratsamt Rastatt, Landwirtschaftsamt 

Gegen die geänderten oder ergänzten Teile 
des Entwurfs bestehen aus agrarstrukturel-
ler Sicht keine Bedenken. 
 
Grundsätzlich bestehen von Seiten der 
Landwirtschaft jedoch weiterhin Bedenken 
gegen die Erweiterung des Industriegebie-
tes, wie in unserer Stellungnahme vom 08. 
November 2017 erläutert. 

Kenntnisnahme. 

Landratsamt Rastatt, Amt für Flurneu-
ordnung, Geoinformation und Vermes-
sung 

 

Fachbereich Vermessung 
Zur geplanten Änderung des Bebauungs-
planes bestehen keine Bedenken oder An-
regungen. 
 

Kenntnisnahme. 
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Fachbereich Flurneuordnung 
Belange der Flurneuordnung sind nicht be-
troffen. Bedenken und Anregungen werden 
nicht vor-gebracht. 

Landratsamt Rastatt, Straßenbauamt  

Der vorgelegte Bebauungsplan tangiert die 
Landesstraße L 75, jedoch keine Kreis-
straße. Insofern sind Belange, die das Stra-
ßenbauamt Rastatt vertritt, nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

Landratsamt Rastatt, Kreisbrandmeister 
/ Löschwasserversorung 

 

Keine Bedenken. Kenntnisnahme. 

Landratsamt Rastatt, Abfallwirtschafts-
betrieb 

 

Im Rahmen der Überplanung finden keine 
Änderungen bei der verkehrstechnischen 
Erschließung des Plangebietes statt. Somit 
haben die seinerzeit im Verfahren ausge-
führten Anmerkungen des AWB weiter Be-
stand. 
 
Belange des AWB sind durch die Änderun-
gen nicht berührt. 
 
 

Kenntnisnahme. 

Stadt Rastatt, Fachbereich Stadt- und 
Grünplanung 

 

Vielen Dank für die Beteiligung am Verfah-
ren zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Erweiterung Industriegebiet, 1. Änderung" 
in Iffezheim. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplans „Er-
weiterung Industriegebiet" sollen im Gewer-
begebiet (Teilbereich 1) ausnahmsweise 
Einzelhandelsbetriebe bis maximal 800 qm 
Verkaufsfläche (Grenze zur Großflächig-
keit) zugelassen werden. Bei Festsetzun-
gen zum Einzelhandel sind neben der Be-
grenzung der Verkaufsfläche auch Rege-
lungen zu den Sortimenten (zentrenrele-
vante und nicht zentrenrelevante Sorti-
mente) erforderlich. Daher bitten wir darum, 
dass im Bebauungsplan Festsetzungen zu 
zulässigen bzw. nicht zulässigen Sortimen-
ten und deren Umfang mit entsprechenden 
Erläuterungen in der Begründung aufge-
nommen werden. 
 

 
 
 
 
 
Den Anregungen wird entsprochen: 
Die textlichen Festsetzungen werden ent-
sprechend angepasst und hinsichtlich der 
Zulässigkeit zentren- bzw. nicht-zentrenre-
levanter Einzelhandelsbetriebe präzisiert. 
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Die Richtigstellung des Punkts 2 der Be-
gründung „Entwicklung aus dem Flächen-
nutzungsplan" wurde bereits mit Ihnen ab-
gestimmt. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren. 

Innenministerium Baden-Württemberg 

  

Regionalverband Mittlerer Oberrhein 

Mit der Änderung des Bebauungsplans ist 
vorgesehen, dass für den in der Planzeich-
nung markierten Teilbereich bei den unter 
Ziffer 1.2 ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen für Einzelhandelsbetriebe (z. B. Ki-
osk) bzw. Einzelhandelsnutzungen in Zu-
sammenhang zu Handwerks- oder produ-
zierenden Betrieben die maximal zulässige 
Verkaufsfläche von bisher 100 m2 bzw. 200 
m2 auf nunmehr jeweils max. 800 m2 ange-
hoben werden soll. Die Änderung sei für 
eine konkrete Anfrage im Bereich Pferde-
sportfachmarkt erforderlich. 
 
Die vorgesehenen Änderungen der einzel-
handelsbezogenen Festsetzungen unter 
Ziffer 1.2 widersprechen den regionalplane-
rischen Zielen zur Steuerung des großflä-
chigen Einzelhandels, da nunmehr Einzel-
handelsbetriebe für alle Sortimentsgruppen 
mit einer Verkaufsflächengröße bis jeweils 
zur Schwelle der Regelvermutungsgrenze 
nach § 11 Abs. 3 BauGB zugelassen wer-
den sollen. Dies verletzt das Integrationsge-
bot nach Plansatz 2.5.3 Z (4) in Verbindung 
mit der Agglomerationsregelung nach Plan-
satz 2.5.3 Z (10) Regionalplan Mittlerer 
Oberrhein 2003. Der Teilbereich der Ände-
rung wäre mit ca. 1,4 ha groß genug, dass 
die Gefahr für die Entwicklung einer raum-
ordnungswidrigen Einzelhandelsagglome-
ration aus jeweils kleinflächigen Einzelhan-
delsbetrieben mit v.a. zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten gegeben 
ist. 
 

Kenntnisnahme. 
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Es ist zudem untypisch, dass bei der sog. 
„Handwerkerregelung“ für dem Betrieb un-
tergeordnete Einzelhandelsnutzungen die 
maximal zulässige Verkaufsfläche ebenfalls 
auf max. 800 m2 angehoben werden wird. 
Hier haben sich in der Rechtsprechung Grö-
ßenordnungen von max. 200 m2 bewährt. 
 
Zwar ist im Entwurf unter Ziffer 1.3 weiterhin 
vorgesehen, Einzelhandelsbetriebe allge-
mein auszuschließen. Die nunmehr vorge-
sehene Änderung bei den ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen (Ziffer 1.2) weitet 
aber die Zulässigkeit für Einzelhandelsbe-
triebe auf das maximal denkbare Spektrum 
aus. Damit können die Voraussetzungen, 
ab wann ein Einzelhandelsbetrieb aus-
nahmsweise zugelassen werden kann, 
durch die sich nunmehr gegenseitig wider-
sprechenden Festsetzungen, nicht mehr 
klar benannt und gesteuert werden. 
 
Ein Pferdesportfachmarkt bewegt sich, un-
ter Zugrundlegung verschiedener Marktgut-
achten und Betriebskonzepten für ähnliche 
Vorhaben, bei der Einordnung seiner Sorti-
mente gemäß der Sortimentsliste zum Re-
gionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 (ent-
spricht Einzelhandelserlass Baden-Würt-
temberg) hinsichtlich seiner Hauptsorti-
mente zwischen nichtzentrenrelevanten 
Sortimenten wie beispielweise Funktions-
ausstattung für Reiter und Pferd (inkl. Reit-
bekleidung etc.), Stalleinrichtung, Pferdean-
hänger und i.d.R. zentrenrelevanten Sorti-
menten wie Tiernahrung. Hinzu kommen 
zentrenrelevante Randsortimente wie Fach-
bücher und Geschenkartikel. Das Sortiment 
Tiernahrung kann in begründeten Fällen in 
einer Sortimentsliste einer Gemeinde aus-
nahmsweise der Gruppe der nichtzentren-
relevanten Sortimente zugeordnet werden. 
Aus regionalplanerischer Sicht handelt es 
sich bei einem Pferdesportfachmarkt, so-
fern zentrenrelevante Sortimente einen Ver-
kaufsflächenanteil von max. 10 Prozent ein-
nehmen, um einen Einzelhandelsbetrieb mit 
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten. 
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Es ist nachvollziehbar und zu begrüßen, 
dass die Gemeinde Iffezheim ihr attraktives 
Profil als Standort für den Pferderenn- und 
Pferdesport mit einem entsprechenden 
kleinflächigen Einzelhandelsangebot vertie-
fen möchte. Wie oben bereits aufgeführt, 
dürfen dabei aber keine darüber hinaus ge-
henden Entwicklungen ermöglicht werden, 
die dann den Zielen der Raumordnung 
(Stärkung der Ortskerne, Sicherung der 
wohngebietsnahen Grundversorgung) ent-
gegenstehen würden. 
 
Damit der Bebauungsplan raumordnungs-
konform wird und das konkrete Vorhaben 
diesem entspricht, müssen folgende Anpas-
sungen vorgenommen werden: 
 
Ziffer 1.2 Ausnahmsweise zulässige Nut-
zungen in Teilbereich 1 
- Ergänzung der zulässigen Sortiments-
gruppe: Einzelhandelsbetriebe mit nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten bis maximal 
800 m2 Verkaufsfläche 
- Für diese Betriebe sind die zentrenrele-
vanten bzw. nahversorgungsrelevanten 
Randsortimente auf max. 10% der jeweili-
gen Verkaufsfläche zu begrenzen. 
- Es ist auf eine Sortimentsliste zu verwei-
sen, die dem Bebauungsplan beigefügt 
wird. Damit soll klargestellt werden, welche 
Sortimente zentrenrelevant bzw. nahversor-
gungsrelevant 
sind. 
- Bei den Einzelhandelsnutzungen, die in ei-
nem räumlichen und betrieblichen Zusam-
menhang mit Handwerks- oder produzie-
renden Betrieben stehen, ist die maximal 
zulässige Verkaufsfläche wieder – wie bis-
her – auf max. 200 m2 Verkaufsfläche zu 
begrenzen 
 
Zudem muss unter Ziffer 1.3 „Unzulässige 
Nutzungen in Teilbereich 1“ der Ausschluss 
für Einzelhandelsbetriebe, sofern diese 
nicht gem. Ziffer 1.2 ausnahmsweise zuläs-
sig sind, unverändert beibehalten werden. 
 
Der Änderung des Bebauungsplans können 
wir in der derzeit vorgesehenen Ausführung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird entsprochen: 
Die textlichen Festsetzungen werden ent-
sprechend angepasst und hinsichtlich der 
Zulässigkeit zentren- bzw. nicht-zentrenre-
levanter Einzelhandelsbetriebe präzisiert. 
 
Eine Sortimentsliste gem. Einzelhandels-
erlass Baden-Württemberg, bzw. Sorti-
mentsliste zum Regionalplan Mittlerer 
Oberrhein 2003, wird dem Bebauungsplan 
als Anhang beigefügt. 
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nicht zustimmen. Wir bitten um Berücksich-
tigung o.g. Anregungen und um Beteiligung 
am weiteren Verfahren. 

BUND Landesverband 

  

NABU Landesverband BW 

 
 

Landesnaturschutzverband (LNV) 

  

Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim e.V. 

  

Naturschutzbeauftragter ILN 

  

Stadtwerke Baden-Baden 

Bereich Versorgung:  
Für den Bereich GWW bestehen keine Ein-
wände.  
Das aufgeführte Gebiet befindet sich nicht 
in unserem Versorgungsgebiet der Berei-
che Strom und IT.  
  
Bereich Entsorgung: 
Das in den Unterlagen aufgeführte Bauge-
biet liegt außerhalb unseres Zuständigkeits-
bereichs.  
 
Zur Klärung der o.g. Sachverhalte bitten wir 
Sie die Stadtwerke Baden-Baden/ Abteilung 
Planung in weitere Planungsschritte früh-
zeitig einzubinden. 
Vor Beginn der Bautätigkeit muss dringend 
eine aktuelle Planauskunft bei den Stadt-
werken Baden-Baden eingeholt werden. 

Kenntnisnahme. 

Deutsche Telekom AG, T-Com 
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EnBW Regional AG 

Gegen die Änderung des Bebauungsplans 
erheben wir grundsätzlich keine Einwände. 
Als Träger öffentlicher Belange gemäß Bun-
desbaugesetz stellen wir folgenden Antrag: 
 
Die Stromversorgung für das Gebiet kann 
voraussichtlich aus unserem bestehenden 
Versorgungsnetz erfolgen. Ob und in wel-
chem Ausmaß ggf. eine Netzerweiterung 
erforderlich ist, kann erst festgelegt werden, 
wenn der elektrische Leistungsbedarf die-
ses Bereiches bekannt ist. Das Stromver-
sorgungsnetz wird als Kabelnetz ausge-
führt. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am 
Bebauungsplanverfahren und bitten weiter-
hin um Beteiligung. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir 
um Benachrichtigung über das Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes. 

Kenntnisnahme. 

Terranets BW  

  

Unitymedia BW GmbH  

  

Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
(FBG) 

 

  

SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-Akti-
engesellschaft 

 

  

Baden-Baden-Linie (BBL)  

  

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)  

(…) Der KVV ist vom Vorhaben nicht betrof-
fen und hat keine Anmerkungen dazu.  

Kenntnisnahme. 

RVS Regionalbusverkehr Südwest 
GmbH 

 

  

Bürgermeisteramt Hügelsheim  
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Stadt Baden-Baden  

(…) Von Seiten der Stadt Baden-Baden 
werden keine Anregungen und Bedenken 
vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am 
Verfahren ist nicht notwendig. (…) 

Kenntnisnahme. 

Polizeipräsidium Offenburg  

Wir nehmen von der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Erweiterung Industriege-
biet Iffezheim“ zustimmend Kenntnis und 
bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
Es wird gebeten, an der Zufahrt zur L75 in 
analoger Anwendung der Richtlinien über 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt06, S. 
124) die Anfahrsicht zu prüfen und den 
zeichnerischen Teil des B-Plans darzustel-
len. 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen: 
Die Zufahrt zur L75 liegt außerhalb des im 
zeichnerischen Teil festgelegten Gel-
tungsbereiches und ist somit nicht Gegen-
stand dieser Änderung. Die Sicherung der 
Sichtfelder an der Zufahrt zur L75 ist in 
dem derzeit rechtskräftigen Bebauungs-
plan berücksichtigt.  

Gemeinde Ötigheim  

Die Gemeinde Ötigheim hat keine Ein-
wände gegen den Bebauungsplan „Erweite-
rung Industriegebiet, 1. Änderung“ in Iffez-
heim. 

Kenntnisnahme. 

Gemeinde Muggensturm  

(…) Wir nehmen Ihre Planung zustim-
mend zur Kenntnis und wünschen Ihnen 
einen erfolgreichen Verfahrensab-
schluss. (…) 

Kenntnisnahme. 

Gemeinde Steinmauern  

(…) Wir nehmen Ihre Planung zustim-
mend zur Kenntnis. 
Bedenken oder Anregungen werden 
nicht erhoben. (…) 

Kenntnisnahme. 

Polizeidirektion Rastatt / Baden-Baden 

  

 


